Information über die Steigerung der Leistungsbeträge nach §§ 43, 30 SGB XI zum 01.01.2025 in der vollstationären Pflege und Anpassung der vereinbarten Pflegesätze nach §§ 84, 85 SGB XI für die vollstationäre Pflegeeinrichtung: NAME_Einrichtung, Anschrift_Einrichtung


Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 01.01.2025 werden die Leistungsbeträge nach §§ 43, 30 SGB XI in der vollstationären Pflege erhöht. Zur Umsetzung dieser Erhöhung ist die Anpassung Ihrer aktuellen Pflegesatzvereinbarung zum 01.01.2025 erforderlich.

	Pflegegrad
	Leistungsbetrag bis 2024
pro Monat und Pflegebedürftigem
	Leistungsbetrag ab 2025
pro Monat und Pflegebedürftigem

	1
	   125,00 €
	   131,00 €

	2
	   770,00 €
	   805,00 €

	3
	1.262,00 €
	1.319,00 €

	4
	1.775,00 €
	1.855,00 €

	5
	2.005,00 €
	2.096,00 €



Mit der Anpassung der gesetzlichen Leistungsbeträge sollen die pflegebedürftigen Menschen finanziell entlastet werden. 

Eine Erhöhung der gesetzlichen Leistungsbeträge wirkt sich grundsätzlich bei einem unveränderten Budget mindernd auf die Höhe der einrichtungsindividuellen Eigenanteile für die Pflegebedürftigen mit einem Pflegegrad 2 bis 5 aus. 

Den komplexen Zusammenhang zeigen wir Ihnen gern verkürzt auf. Grundlage der Berechnung ist die mit Ihnen individuell in der letzten Pflegesatzkalkulation geeinte Belegung und der Auslastungsgrad. Die Berechnung des einrichtungseinheitlichen Eigenanteils wird angepasst, indem die erhöhten gesetzlichen Leistungsbeträge zugrunde gelegt werden. Kalkulatorisch führt das zu einer Absenkung des einrichtungseinheitlichen Eigenanteils entsprechend der rechnerischen Herleitung in den in der Pflegesatzkommission in Sachsen aktuell abgestimmten Kalkulationsgrundlagen (Antragsunterlagen). 









[bookmark: _Hlk176940178]Vor diesem Hintergrund erfolgte zwischen den Leistungserbringerverbänden und den Kostenträgern im Land Sachsen eine Einigung auf ein pragmatisches Verfahren und auf eine Berechnungssystematik, die in der Anlage 1 dargestellt und beschrieben wird. 

Auf Grundlage dieser landesweiten Abstimmung und auf Basis der mit Ihnen geeinten Vergütungen erhalten Sie für Ihre vollstationäre Einrichtung die neuen Pflegesätze und den einrichtungsindividuellen Eigenanteil ab dem 01.01.2025. 
Die vereinbarten Sätze für Unterkunft, Verpflegung und Leistungen nach § 43b SGB XI sowie die Laufzeiten gelten unverändert weiter. Das verhandelte Gesamtbudget bleibt von der oben genannten Gesetzesänderung unberührt.

Bitte bestätigen Sie uns den einrichtungsindividuellen Eigenanteil und die Pflegesätze für Ihre Einrichtung ab dem 01.01.2025 in der beigefügten Anlage 2 und senden uns bis zum XXX ein unterschriebenes Exemplar an nachfolgende Postanschrift zurück. 

Pflegekasse bei der AOK PLUS
Team Verhandlung Pflege/HKP Sachsen
z. Hd. Frau Cathrin Börner 
09099 Chemnitz 

Die zweite Ausfertigung ist für Ihre Unterlagen. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Verband. Sind Sie nicht Mitglied in einem Verband, wenden Sie sich gern an uns. 

Freundliche Grüße





	








AOK PLUS · 


Name_Träger
Anschrift_Träger







	




Pflegekasse bei der AOK PLUS
Team Verhandlung Pflege/HKP Sachsen

Postanschrift: 09099 Chemnitz

Servicetelefon: 0800 1059000*
Telefax: 0800 1059002-542*
E-Mail: xxxxxx@plus.aok.de
Internet: www.aokplus-online.de

Ihre Gesprächspartnerin
xxxxx

Durchwahl
0800 10590-600xx

Unser Zeichen
9113-VM-S

Datum
01.10.2024




XXX

Anlagen
Anlage 1: Abgestimmte Berechnungssystematik in Sachsen
Anlage 2: Vertragliche Anpassung der Pflegesätze und des einrichtungsindividuellen Eigenanteils nach §§ 84, 85 SGB XI zum 01.01.2025 im Rahmen der Erhöhung der Leistungsbeträge nach § 43 SGB XI für vollstationäre Pflegeeinrichtungen (2-fache Ausführung)
	
	
	
	* deutschlandweit kostenfrei, und das 
   rund um die Uhr aus allen Netzen

	
	
	
	

	
	
	
	




Anlage 1 zum Anschreiben vom XXX
Abgestimmte Berechnungssystematik in Sachsen

Grundsatz: 
Das geeinte Budget auf Basis der vereinbarten Pflegesätze und EEE bleibt unverändert. Mit Inkrafttreten der neuen Leistungsbeträge ab dem 01.01.2025 erfolgt lediglich eine neue Verteilung der Leistungsbeträge und des einrichtungsindividuellen Eigenanteils (EEE).

Berechnung:
1. 	Anhand der geeinten Belegung (PG 2 bis PG 5) und der geeinten Auslastung werden die Leistungsbeträge (2024) und der EEE für ein Jahr 
 	hochgerechnet und addiert (Gesamtbudget).

2. 	Von dem unter Punkt 1 ermittelten Gesamtbudget werden die Leistungsbeträge ab 2025 für ein Jahr abgezogen. Daraus ergibt sich das 
jährliche Budget für den EEE ab 2025. Den EEE je Tag für 2025 erhält man durch Division mit dem EEE-Divisor.

3. 	Die neuen Pflegesätze je PG in den PG 2 bis 5 ergeben sich aus den jeweiligen Leistungsbeträgen je Tag von 2025 und dem neu ermittelten EEE 2025 je Tag.

4.	Der Pflegesatz für den PG 1 bleibt grundsätzlich unverändert. Wurde der Pflegesatz für den PG 1 aufgrund einer Null-Belegung im PG 1 von dem Pflegesatz des PG 2 pauschal mit 78 % abgeleitet, gilt diese Berechnungsweise weiterhin.

5. 	Die vereinbarten Sätze für Unterkunft, für Verpflegung und für Leistungen nach § 43b SGB XI sowie die Laufzeit gelten unverändert weiter.


[image: Ein Bild, das Text, Reihe, Schrift, Zahl enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]



	Anlage 2 zum Anschreiben vom XXX:
Vertragliche Anpassung der Pflegesätze und des einrichtungsindividuellen Eigenanteils nach §§ 84, 85 SGB XI (§ 8 Pflegesatzvereinbarung) zum 01.01.2025 im Rahmen der Erhöhung der Leistungsbeträge nach § 43 SGB XI für vollstationäre Pflegeeinrichtungen 

Einrichtung:


	Name_Einrichtung

	Straße_Nr._Einrichtung

	PLZ_Ort_Einrichtung

	Institutionskennzeichen (IK): IK_Nr_Einrichtung

	

	Träger:

	

	Name_Träger

	Straße_Nr._Träger

	PLZ_Ort_Träger



	[bookmark: _Hlk176938257]Pflegegrad
	Belegung
	Leistungsbetrag pro Monat und Pflegebedürftigem
	Pflegesätze 
pro Tag und Pflegebedürftigem
	einrichtungsindividueller Eigenanteil pro Monat und Pflege-
bedürftigem
	Leistungsbetrag pro Monat und Pflegebedürftigem
	Pflegesätze 
pro Tag und Pflegebedürftigem
	einrichtungsindividueller Eigenanteil pro Monat und Pflege-
bedürftigem

	
	
	bis zum 31.12.2024 
	ab dem 01.01.2025 

	[bookmark: _Hlk176938645]1
	PG_1
	125,00 €
	PS_PG_1
	
	131,00 €
	PS_PG_1
	

	[bookmark: _Hlk176938462]2
	PG_2
	770,00 €
	PS_PG_2
	EEE
	805,00 €
	PS_PG_2
	EEE

	3
	PG_3
	1.262,00 €
	PS_PG_3
	EEE
	1.319,00 €
	PS_PG_3
	EEE

	4
	PG_4
	1.775,00 €
	PS_PG_4
	EEE
	1.855,00 €
	PS_PG_4
	EEE

	5
	PG_5
	2.005,00 €
	PS_PG_5
	EEE
	2.096,00 €
	PS_PG_5
	EEE

	Gesamt:
	Platzzahl
	
	
	
	
	
	



	Die vereinbarten Sätze für Unterkunft, Verpflegung und Leistungen nach § 43b SGB XI sowie die Laufzeiten gelten unverändert weiter.

	

	
	

	Name_Träger (Datum, Unterschrift)
	
	handelnd für alle Kostenträger (Unterschrift)


[bookmark: VH1]
	Anlage 2 zum Anschreiben vom XXX:
Vertragliche Anpassung der Pflegesätze und des einrichtungsindividuellen Eigenanteils nach §§ 84, 85 SGB XI (§ 8 Pflegesatzvereinbarung) zum 01.01.2025 im Rahmen der Erhöhung der Leistungsbeträge nach § 43 SGB XI für vollstationäre Pflegeeinrichtungen 

Einrichtung:


	Name_Einrichtung

	Straße_Nr._Einrichtung

	PLZ_Ort_Einrichtung

	Institutionskennzeichen (IK): IK_Nr_Einrichtung

	

	Träger:

	

	Name_Träger

	Straße_Nr._Träger

	PLZ_Ort_Träger



	Pflegegrad
	Belegung
	Leistungsbetrag pro Monat und Pflegebedürftigem
	Pflegesätze 
pro Tag und Pflegebedürftigem
	einrichtungsindividueller Eigenanteil pro Monat und Pflege-
bedürftigem
	Leistungsbetrag pro Monat und Pflegebedürftigem
	Pflegesätze 
pro Tag und Pflegebedürftigem
	einrichtungsindividueller Eigenanteil pro Monat und Pflege-
bedürftigem

	
	
	bis zum 31.12.2024 
	ab dem 01.01.2025 

	1
	PG_1
	125,00 €
	PS_PG_1
	
	131,00 €
	PS_PG_1
	

	2
	PG_2
	770,00 €
	PS_PG_2
	EEE
	805,00 €
	PS_PG_2
	EEE

	3
	PG_3
	1.262,00 €
	PS_PG_3
	EEE
	1.319,00 €
	PS_PG_3
	EEE

	4
	PG_4
	1.775,00 €
	PS_PG_4
	EEE
	1.855,00 €
	PS_PG_4
	EEE

	5
	PG_5
	2.005,00 €
	PS_PG_5
	EEE
	2.096,00 €
	PS_PG_5
	EEE

	Gesamt:
	Platzzahl
	
	
	
	
	
	



	Die vereinbarten Sätze für Unterkunft, Verpflegung und Leistungen nach § 43b SGB XI sowie die Laufzeiten gelten unverändert weiter.

	

	
	

	Name_Träger (Datum, Unterschrift)
	
	handelnd für alle Kostenträger (Unterschrift)



image1.png
Beispiel:  Mustereinrichtung Auslastung 96% Tage/Monat 30,42 Divisor EEE. 24528
aktuell geftenden Pflegesatze / geftende EEE ab 01.01.2025 geltenden Pflegesatze / geltende EEE
Leistungs- Leistungs- | Leistungs-
betrag betrag betrag
2024/Monat/ 2025/Monat/ |2025/Tag/ EEE Budget ab Pflegesatz
EEEbis  |EEEBudget  |Pflege- Leistungsbetrag |Gesamt/Jahr  |Pflege- Pflege- Leistungsbetrag (2025 fur 1 Jahr |Gesamt/Jahr  EEE 2025 je 2025 (Pkt. 3
Belegung _|Pflegesatze |2024 je Tag_|2024 fur 1 Jahr _|bedurftigem _|2024/Jahr (PKt. 1) bedurftigem _|bedurftigem |2025/Jahr (PKt. 2) 2025 Tag +4)
PG 1 0 7027 € 125,00 € 131,00 € 69,33 €
PG2 2 90,00 € 64,78 € 770,00€ | 17.740.80€ 805,00 € 2646€ |  1854720€ 62,42 € 88,88 €
PG3 2 106,27 € 64,78 € 1.262,00 € | 363.456,00 € 1.319,00€ 43,36€ | 379.872,00€ 6242€ | 10578€
PG4 34 123,13 € 64,78 € 177500 € | 695.232,00 € 1.855,00 € 60,98€ | 72656640 € 6242€ | 123,40€
PG5 9 130,60 € 64,78 € 2.00500€ | 207.878,40€ 2.096,00 € 68,90€ | 217.31328€ 6242€| 131,32€
Summe: 0 " 158802384€ 1.284.307.20€ 287323104€ 134220888€ 1530932.16€ 287323104€





